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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 16.04.2014 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

im Jahr 2002 hatte der Stadtrat das Konzept "Barrierefreies Erfurt" beschlossen. Ziel waren die 

Interessen von Menschen mit Behinderungen besser in den Alltag zu integrieren. Zu diesem 

Zwecke wurde unter anderem das Gütesiegel "Erfurt barrierefrei" eingeführt. Das Gütesiegel 

wurde an öffentliche Einrichtungen wie Restaurants, Hotels und Museen verliehen.  

 

Ich bitte um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Wie hoch ist der Anteil von barrierefreien gastronomischen Einrichtungen an der 

Gesamtheit der Erfurter Gastronomiebetriebe (bitte um Auflistung)? 

 

2. Sind alle gastronomischen Einrichtungen mit einem Gütesiegel ausgestattet, die den 

Auflagen der behindertengerechten Ausstattung entsprechen? 

 

3. Bietet die Stadtverwaltung Erfurt Unterstützung an, wenn gastronomische Einrichtungen 

einen barrierefreien Umbau planen, wenn ja welche? 

 

 

 

25.03.2014, gez. i. A. Merten   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Frau Hentsch, Fraktion CDU 
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